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Einleitung 

Am 11. Juni 1837 unterfertigte  Friedrich Wilhelm III. von Preußen1 das 
„Gesetz zum Schutze des Eigenthums an Werken der Wissenschaft und 
Kunst gegen Nachdruck und Nachbildung".2 Der König, der eine die ent-
sprechenden Regelwerke des Deutschen Bundes und seiner übrigen Mit-
gliedsstaaten weit überragende Norm erließ, bezeichnete damit ohne weite-
res den Beginn der modernen deutschen Urheberrechtsgesetzgebung.3 

Beispiellos standen seinerzeit nicht nur zahlreiche materielle Bestimmun-
gen des Gesetzes da, zunächst einzig war auch eine Vorschrift,  die den 
Ablauf des (Straf-)Prozesses  um die Beeinträchtigung und Durchsetzung 
von Urheberrechten betraf und diesen um ein noch heute verblüffendes  Ele-
ment bereicherte: Der Richter in Nachdruckssachen war fürderhin  im Zwei-
fel gehalten, neben den üblichen Beteiligten auch sogenannte „Sachver-
ständigen-Vereine" in das vor ihm ablaufende Verfahren  einzubinden, Hono-
ratioren-Kollegien, die alsbald die einflußreichsten preußischen Verleger, 
Buch- und Musikalienhändler, Schriftsteller  und Künstler vereinigten. Das 
neue Recht verschaffte  damit einer Oberschicht der eigentlichen Norm-
adressaten direkten Einfluß auf die Behandlung zahlreicher in Preußen a n -
gefochtener Urheberrechtsstreitigkeiten. 

In diesem Zusammenhang verfügte es kurz und bündig: 

„§. 17. Scheint es dem Richter zweifelhaft,  ob eine Druckschrift  als Nachdruck 
oder unerlaubter Abdruck zu betrachten, oder wird der Betrag der Entschädigung 
bestritten, so hat der Richter das Gutachten eines aus Sachverständigen gebildeten 
Vereins einzuholen. 

Die Bildung eines oder mehrerer solcher Vereine, die vorzüglich aus geachteten 
Schriftstellern und Buchhändlern bestehen sollen, bleibt einer besonderen von 
Unserem Staatsministerium zu erlassenden Instruktion vorbehalten. 

1 Die Lebensdaten der Mehrzahl der im Text erwähnten Personen sind dem An-
hang I I zu dieser Arbeit zu entnehmen. 

2 Das G wurde erst am 18.12.1837, sechs Monate nach der Unterfertigung durch 
den König, ausgegeben. Zu den Gründen dieser Verzögerung und eingehend zu des-
sen Vorgeschichte etwa Wadle,  UrhRG, 167 ff.  Die Fundstellen der zahlreichen im 
Text erwähnten Gesetze, Verordnungen, Ministerialerlasse pp. sind im Quellenver-
zeichnis aufgeführt.  Wegen des Wortlautes der wichtigsten Bestimmungen siehe das 
„Verzeichnis der im Wortlaut aufgeführten  Normen". 

3 So ausdrücklich Rehbinder,  150 Jahre, 328; vgl. auch Gieseke,  Privileg, 241, 
Vogel,  Grundzüge, 132. 

2 Nomine 
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§.31. Der Richter hat, wenn Zweifel entsteht, ob eine Abbildung unter die Fälle 
des §. 18. oder unter die Fälle des §.21. gehöre, ob ... ein Musikstück als eigen-
tümliche Komposition oder als Nachdruck, ... eine Nachbildung als unerlaubt zu 
betrachten, oder wie hoch der Betrag der dem Verletzten zustehenden Entschädi-
gung zu bestimmen sey, und ob die ... als Bedingung gestellte Nutzbarkeit der 
Platten, Formen und Modelle noch stattfinde, in gleicher Weise wie §.17. verord-
net ist, das Gutachten eines aus Sachverständigen gebildeten Vereins zu erfor-
dern.4 

Die Bildung solcher Vereine, welche vorzugsweise aus Kunstverständigen und 
geachteten Künstlern bestehen sollen, bleibt ebenfalls der im §. 17. erwähnten 
Instruktion vorbehalten." 

Die in diesen Vorschriften  erwähnten Persönlichkeiten standen der preu-
ßischen Justiz ab 1838 in drei ausschließlich in Ber l in beheimateten Verei-
nigungen zur Seite: dem - (später) so bezeichneten - „Kön ig l i ch Preußi-
schen Literarischen Sachverständigen-Verein", dem „Art is t ischen" und 
schließlich dem „Musikal ischen Sachverständigen-Verein". 5 Seit jenem Jahr 
wirkten deren durchweg der hauptstädtischen Bi ldungsel i te zugehörigen 
Mitg l ieder an zahlreichen in Preußen geführten Urheberrechtsverfahren 
m i t . 6 Namentl ich die Vota des Literarischen Sachverständigen-Vereins avan-
cierten schließlich zum Gegenstand auch der wissenschaftlichen Erörterung 
in ganz Deutschland, nachdem die in dieser Einr ichtung mitarbeitenden, 
durchaus einer nachhaltigen Selbstdarstellung nicht abgeneigten Berl iner 
Buchhändler, Literaten und Juristen ab 1848 ihre ursprünglich nur für die 
preußischen Gerichte abgegebenen Bescheide auch der interessierten 
Öffentl ichkeit  zugänglich machen konnten.7 Diesen Expertisen bescheinigt 

4 § 18 verhält sich zu Zeichnungen und Abbildungen, die nicht Kunstwerke sind, 
§ 21 verbietet die genehmigungslose Vervielfältigung von „Originalkunstwerken" 
durch den Druck (Kupferstich pp.). 

5 Die hier verwendete Schreibweise der Vereinsnamen folgt dem nachmaligen 
Vorsitzenden des Lit. S W , Ludwig Eduard Heydemann, der eine Zusammenstel-
lung der bis 1848 abgegebenen Vota seines Gremiums: „Sammlung der Gutachten 
des Königlichen Preußischen Literarischen Sachverständigen=Vereins" nannte. 

6 Schon in den ersten fünf  Jahren seines Bestehens erteilte der Lit. S W mehr als 
20 GA. Bis Ende 1870 wurde er in über 140 Fällen aktiv; eingehend hierzu die 
statistischen Angaben im Anh. I. Die anderen Vereine scheinen nicht ganz so um-
triebig gewesen zu sein: Nach einem Schreiben des damaligen Vorsitzenden des 
Art. S W , Geh. RRat Sotzmann, hatte dessen Kollegium etwa bis zum 20.5.1844 
nur drei GA abgegeben; KultusM  2, 187 ff.  Auch später war der Art. S W , wie den 
Akten KultusM  7/8  zu entnehmen, viel seltener gefordert,  als sein literarisches Pen-
dant. Gesicherte Zahlen liegen allerdings (noch) nicht vor. Der Mus. S W wieder-
um votierte gar bis 1870 nur in ca. 30 Fällen; so Heydemann,  Bedeutung, 3 Fn. 16. 

7 Die Mehrzahl seiner Gutachten wurde in Sammlungen veröffentlicht:  Heyde-
mann, Slg (1848), Heydemann/Dambach  (1863), Dürnbach,  GA (1874), Dambach, 
GA I I (1891), die wiederum mehr oder minder intensiv von so bekannten Größen 
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die Wissenschaft heute ohne weiteres, „neben der Rechtsprechung einen 
wesentlichen Faktor für die Weiterentwicklung des Urheberrechts" bedeutet 
zu haben.8 

Eine ähnliche Wertschätzung der Arbei t aller Vereine sollte schließlich 
die preußische Ministerialbürokratie dazu bringen, die Kol leg ien auch mi t 
der Bewertung von Gesetzgebungsvorhaben auf dem Gebiet des Urheber-
rechts zu betrauen oder sie gar zur Erarbeitung kompletter Normentwürfe 
zu ermuntern. 

Es kann deshalb nicht verwundern, daß die Vereine auch die Ablösung 
des preußischen Urheberrechtsgesetzes durch die entsprechenden Vorschrif-
ten des Norddeutschen Bundes und schließlich des Deutschen Reiches über-
standen: Genau 33 Jahre nach Erlaß des bahnbrechenden Werkes von 1837 
ordnete das wenig später in das Recht des Deutschen Reiches übergeleitete9 

wie Max Friedländer, Julius Jolly, Max Lange oder Gustav Mandry genutzt wurden: 
Friedländer,  31; Jolly,  221 Fn. 15 ff.;  Lange, 228 ff.;  Mandry,  136 Fn. 34 (jeweils 
et passim). Für die Zeit nach 1870 etwa Kohler,  Autorrecht, 260. Einige GA des 
Lit. S W bis etwa 1845 sind auch anderweit, namentlich in Hitzigs „Allgemeiner 
Preßzeitung", der preuß. JW und ab und an auch im „Börsenblatt der Dt. BH" ver-
öffentlicht.  Etliche Vota wurden außerdem abschriftlich - in Einzelfällen auch ur-
schriftlich - zu den Akten des Kultus- bzw. des JustizM genommen; hierzu näher 
im Anh. I. 

Die Zahl der gedruckten Entscheidungen des Art. bzw. des Mus. S W ist aller-
dings verschwindend gering, deren GA sind deshalb weitestgehend unbekannt; hier-
zu Daude,  I I I , Kaiser  65, 33. Im Zusammenhang mit der Besprechung wichtiger 
Entscheidungen preuß. Obergerichte ist aber zumindest das Substrat einiger Er-
kenntnisse des Art. S W überliefert:  So referiert  Goltdammer,  Fälle, 618 ff.,  ein Er-
kenntnis des OT  vom 13.5.1857  zur photograph. Nachbildung eines Kupferstichs, 
das auszugsweise auch das dazugehörige GA widergibt. Vollständige Entscheide 
dieses Vereins findet man mitunter in den Akten, so ein GA in Sachen Zimmer-
mann ./. Krause vom 17.11.1860 in KultusM  8, Bl. 52 ff.  (Musterzeichnungen) oder 
ein GA vom 25.6.1863 in JustizM  56, Bl. 281 ff.  Das InnenM veröffentlichte  dar-
über hinaus einen Beschluß des  Art.  SW  vom 13.4.1852  über die Anmeldung von 
Kunstwerken. Von den GA des Mus. S W ist eines - nämlich ein Votum vom 
4.12.1840, das eine Sammlung von sieben Solfeggien als Nachdruck entsprechender 
Gesangsübungen von M. Bordogni ansah - in der bereits erwähnten PZ veröffent-
licht; Hitzig,  GA Mus. S W vom 4.12.1840, hierzu auch Kaiser  62, 40. Eine weite-
re Expertise über ein Potpourri aus Motiven der Meyerbeerschen Oper „Dinorah" 
findet man im preuß. JMinBl. von 1863; GA des  Mus. SW  vom 24.8.1860.  Kaiser 
erwähnt ein zweites GA in dieser Sache (Kaiser  65, 61). 

8 So eine - allerdings nirgendwo belegte - Bemerkung von Dölemeyer,  UrhR, 
4014. Ulmer,  66, meint ebenfalls ohne nähere Begründung, die GA „des [sie!] ... 
Preuß. SV-Vereins [seien] von wesentlichem Einfluß auf die urheberrechtliche 
Rechtsprechung" gewesen. Friedländer,  86, behauptete schon 1857, „das Institut der 
Sachverständigen [habe] sich für den Nachdrucksproceß zu hoher Wirksamkeit aus-
gebildet" und stehe dem Richter „ersprießlich zur Seite". Waechter,  Autorrecht, 
280, wiederum schrieb, die Bildung der S W sei jedenfalls „von großem Wert". 

9 Hierzu etwa Gamm, Einf. Rn. 4. 
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